
Wer kann sich einbürgern lassen?

Einen Anspruch auf Einbürgerung hat in der Regel, 
wer 

	� seit fünf Jahren rechtmäßig den gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland hat.

	� sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
bekennt.

	� sich zur besonderen historischen Verantwortung 
Deutschlands für die nationalsozialistische Un-
rechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere 
für den Schutz jüdischen Lebens sowie zum fried-
lichen Zusammenleben der Völker und dem Ver-
bot der Führung eines Angriffskrieges bekennt.

	� ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine auf 
Dauer angelegte Aufenthaltserlaubnis hat.
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	� über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsord-
nung und der Lebensverhältnisse in Deutschland 
verfügt.

	� seinen Lebensunterhalt für sich und seine unter-
haltsberechtigten Familienangehörigen bestreiten 
kann.

	� über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt.

	� nicht wegen einer Straftat verurteilt ist. 

	� über eine geklärte Identität und Staatsangehörigkeit 
verfügt.

	� Von den genannten Voraussetzungen gibt es Aus-
nahmen. Für bestimmte Konstellationen bestehen 
Sonderregelungen: zum Beispiel für Familienange-
hörige, Staatenlose oder Menschen mit besonderen 
Integrationsleistungen. Auskünfte dazu erteilen die 
zuständigen Behörden. Es wird in jedem Falle emp-
fohlen, sich vor einer Antragstellung dort beraten zu 
lassen. 

www.einbuergerung.hessen.de 



Was muss ich tun, um mich ein- 
bürgern zu lassen? 
Antrag bei der zuständigen Behörde 

Wer sich einbürgern lassen möchte, muss einen Ein-
bürgerungsantrag bei der zuständigen Verwaltungs-
behörde stellen. In Städten und Gemeinden mit 7.500 
und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern sind dies 
die Stadtverwaltungen, bei kleineren Gemeinden mit 
weniger als 7.500 Einwohnerinnen und Einwohnern 
sind die Kreisausschüsse der Landkreise zuständig. 

Die bisherige Staatsangehörigkeit 
muss nicht aufgegeben werden. 
Nach deutschem Recht besteht dies für alle Ein-
bürgerungsbewerbende ohne Einschränkungen. Es 
hängt ausschließlich vom Staatsangehörigkeitsrecht 
des Herkunftsstaates ab, ob die bisherige Staatsan-
gehörigkeit beibehalten werden kann oder mög-
licherweise mit dem Erwerb der deutschen Staatsan-
gehörigkeit verlorengeht. 
Verbindliche Auskünfte zum Staatsangehörigkeits-
recht eines anderen Staates und zur dortigen Ver-
waltungspraxis können die zuständigen Behörden 
dieses Staates erteilen. 

Einbürgerungsurkunde 

Wer die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt, 
erhält eine Einbürgerungsurkunde und damit die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Nun kann auch beim 
Einwohnermeldeamt ein deutscher Pass/Personal-
ausweis beantragt werden.

Kosten 

Die Einbürgerung kostet in der Regel 255 € für jeden 
Erwachsenen und 51 € für jedes miteingebürgerte 
minderjährige Kind.

Deutschland ist vielfältig.

In Deutschland fühlen sich Menschen mit und ohne 
Einwanderungsgeschichte zu Hause. Es gibt gute 
Gründe für eine deutsche Staatsangehörigkeit: 

	� Sie haben alle beruflichen Möglichkeiten. Als 
Deutsche oder Deutscher dürfen Sie Ihren Beruf frei 
wählen.

	� Mit Ihrer Einbürgerung werden Sie gleichzeitig auch 
Bürgerin oder Bürger der Europäischen Union (EU). 
Sie haben die freie Wahl des Aufenthalts und Wohn-
sitzes in allen Ländern der Europäischen Union. 

	� Sie genießen visafreie Reisemöglichkeiten in viele 
Länder. 

	� Sie erhalten das uneingeschränkte Recht zu wählen 
und gewählt zu werden.

	� Deutsche Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger 
benötigen keine Aufenthaltserlaubnis und müssen 
wegen der Passausstellung nicht zu ausländischen 
Konsulaten. 

„Unabhängig davon, wo jemand geboren 
ist, wo vielleicht die Eltern geboren sind: 
Wir alle tragen dazu bei, dass Hessen ein 
so lebenswertes Bundesland ist. Jede 
und jeder kann und soll sich einbringen 
und dadurch unsere Gesellschaft und 
unser Zusammenleben bereichern.“

Heike Hofmann, Hessische Ministerin für Arbeit, Integration, 
Jugend und Soziales

„Mit der Entscheidung, die deutsche 
Staatsbürgerschaft zu erwerben, geht das 
Bekenntnis zu unserem Grundgesetz und 
unseren demokratischen Werten einher. 
Gleichzeitig haben deutsche Staats-
bürger besondere Rechte; es eröffnen 
sich neue Möglichkeiten. Ich ermutige 

jede Eingebürgerte und jeden Eingebürgerten, sich für 
unser Gemeinwesen einzubringen und Verantwortung 
zu übernehmen.“
Roman Posek, Hessischer Minister für Inneres, Sicherheit und 
Heimatschutz Can Konsul


